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Mit dem Begriff „Perspektiven“ werden ge-
meinhin drei Bedeutungen  verbunden: zum 
einen ist Perspektive die Ansicht von räumli-
chen Verhältnissen vom Standpunkt der Be-
trachtenden aus gesehen; das Wort steht 
auch im übertragenen Sinn für eine be-
stimmte Betrachtungsweise oder Sicht auf 
die Dinge und schließlich bedeutet Pers-
pektive auch  Zukunftsaussicht. Alle drei As-
������ ��	��� 
��� ��� ��
����� ������ �����-
schen wird es ernsthaft, zum Teil sogar sehr 
ernst. Der Einstiegsartikel beschäftigt sich 
mit Neuerungen in dem Gesetz, dass die 
Befristungen im Bereich Wissenschaft re-
gelt und damit nicht unwesentlich für die Le-
bensperspektiven der Betroffenen ist. Wei-
tere Beiträge enthalten eher persönliche 
Sichtweisen auf sehr unterschiedliche As-
pekte des Leben: So äußert sich ein Aus-
bilder zu Wohl und Wehe von Ausbildung 
für die Betroffenen und die Universität als 
Ganzes und ein aus Erfahrung klug gewor-
dener informiert über Fallstricke in der un-

endlichen Freiheit des Internets. Erkennt-
nisgewinn ist garantiert, oder wussten Sie, 
dass ein schriftliche Eintrag auf Facebook 
schwerwiegender ist* als eine mündliche Äu-
ßerung, auch wenn Sie nur im „geschützten“ 
privaten Bereich erfolgt?  Unser vierter Bei-
trag beschäftigt sich mit der im Laufe der Zeit 
erheblich gewandelten Sicht auf die Frage, 
was gesunde Ernährung ist. Ein Rückblick 
auf die Vollversammlung der Schwerbehin-
derten und eine Einladung zur Personalver-
sammlung des nichtwissenschaftlichen Per-

��������
��������
���	�����	�
������
Was uns fehlt, ist Ihre Sicht auf die Dinge. 
Schreiben Sie oder rufen Sie an  - wir freuen 
uns über jede Rückmeldung!

*Eine schriftliche Äußerung bei Facebook unterscheidet 

sich von wörtlichen Äußerungen: Sie lassen sich bis zu 

einer Löschung immer wieder aufrufen und haben damit 

einen schwerwiegenderen Charakter.

Marika Fleischer, AG Öffentlichkeitsarbeit
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Novelle WissZeitVG: 
Gut gemacht oder nur gut gemeint?
Marika Fleischer

Die Erwartungen waren hoch und durchaus 
widersprüchlich. Während Wissenschaftsor-
ganisationen nach wie vor Wert auf größt-
mögliche Flexibilität legen, war für Gewerk-
schaften und Personalvertretungen die Um-
setzung der Forderungen nach Planbarkeit, 
Transparenz, und Vereinbarkeit des Berufs 
in der Wissenschaft mit einem Privatleben 
inklusive Familiengründung ein wichtiger 
Prüfstein.  
Eine Novellierung war auch nötig, weil Feh-
ler und handwerkliche Schwächen im Ge-
setzestext in der Praxis zu berechtigter Kri-
tik geführt hatten. 
Nun liegt der neue Text vor und es zeich-
net sich schon ab, dass auch das novellierte 
Gesetz den Praxistest nur mit großen Abstri-
chen bestehen wird. Deshalb werden die fol-
genden zwei Beiträge sicher nicht die letzten 
sein, die sich dem Thema widmen. 

1.  Wegfall der Drittmittelbefristung 
für nichtwissenschaftliches Personal
In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf 
die eine Neuerung, die einige Gemüter seit 
Beginn dieses Jahres außerordentlich be-
wegt: der Wegfall der Möglichkeit, Beschäf-
tigte in Technik und Verwaltung auf Grund-
lage dieses Gesetzes befristet zu beschäf-
tigen.
Um es vorweg zu sagen: 

Diese Neuregelung ist berechtigt!
Das WissZeitVG ist ein Sondergesetz, 
	�

�	���
�������������
��������	����-
schungseinrichtungen erhebliche Privilegi-
en bei der Befristung ihres Personals ein-
räumt. Diese Privilegien werden mit den be-
sonderen Bedingungen in der Wissenschaft 
begründet. Die Arbeitgeber möchten Inno-
vation befördern und fordern dafür Flexibi-
lität. Auch die Personalräte erkennen an, 
dass befristete Beschäftigungsverhältnisse 
ein sinnvoller Weg zur Gewährleistung von 
��

��
�������������������������
�������-
��������	���"�
����������
��#
����������-
tieren – ihnen wird die Gelegenheit zur Qua-
������������#�����$����������#���	���"����
-
tung des wissenschaftlichen Personals zum 
%����� 	��� ������������� ���� ������ "�������
der Interessen beider Seiten sprechen. Gern 
wird auch Art.5 GG zur Begründung des Fle-
xibilitätsbedarfs angeführt. All das ist akzep-
tabel.

Nicht akzeptabel ist aber die Befristung 
von Personal, das selbst keine wissen-
schaftliche Laufbahn mit einer dafür nöti-
�������	
�����
����������
�������������
Einbeziehung dieser Beschäftigtenkate-
gorie in das WissZeitVG war von Anfang 
an umstritten und das Ende dieser Pra-
xis ist richtig. 
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Klar scheint aber auch, dass dieses Perso-
nal in der Drittmittelforschung nötig ist. Zur 
Frage, unter welchen Bedingungen dieses 
Personal in Zukunft beschäftigt werden soll, 
gibt es erhebliche Unsicherheiten und Rat-
losigkeit, die in konkreten Einzelfällen dra-
matische Folgen haben könnten. Der Grund 
sind Bedenken bei der Bewertung des ar-
beitsrechtlichen Risikos für den Arbeitgeber, 
denn die Rechtsprechung zu Kettenarbeits-
verträgen hat sich seit der Zeit vor Existenz 
des WissZeitVG weiterentwickelt. 

Es wird nach unserer Auffassung auch in 
Zukunft berechtigte und begründete Be-
fristungen nach §14 Abs. 1 TzBfG (d.h. mit 
Sachgrund) geben. Als Alternative sollte 
aber auch die unbefristete Beschäftigung 
in Betracht bezogen werden!

Aus den Unterlagen des zuständigen Perso-
nalrats geht hervor, dass im Zeitraum 2009 
bis 2015 in 60 Fällen und für insgesamt 44 
Personen Arbeitsverhältnisse für nichtwis-
senschaftliches Personal nach WissZeitVG 
befristet wurden. Das ist nicht viel! 
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass 
es mehrheitlich um Beschäftigungsverhält-
nisse außerhalb der Fakultäten ging. Auf 
die Frage, ob der Befristungsgrund aus dem 
WissZeitVG auf jedes dieser Arbeitsverhält-
nisse tatsächlich anwendbar war, soll hier 
nicht weiter eingegangen werden. In den Fa-
kultäten gab es während dieser sechs Jahre 
einen Bedarf an insgesamt zehn Arbeitsver-
hältnissen im nichtwissenschaftlichen Be-

reich, verteilt auf sechs Fakultäten. Diese 
Zahlen sollten die derzeitige hitzige Diskus-
sion etwas dämpfen! 
Klar ist, die Universität braucht ausreichend 
Personal zur Sicherstellung der Infrastruk-
tur für Drittmittelforschung. Klar ist auch, die 
&�����
�������

������ ���	�����������������-
zierung bzw. Spezialisierung dieses Perso-
nals  investieren. Zwei Dinge sollten nicht 
geschehen: Dass erfahrene und bewähr-
te Beschäftigte der Universität verloren ge-
hen und dass bei der Antragstellung von 
vorn herein auf nichtwissenschaftliches Per-
sonal verzichtet wird, so dass die anfallen-
den Arbeiten vom wissenschaftlichen Per-
sonal, sprich den  Promovierenden, mit er-
ledigt werden. 
Die Finanzierung der unbefristeten Arbeits-
verhältnisse würde im Wesentlichen aus 
Projektmitteln erfolgen, in Überbrückungs-
phasen wäre sie machbar aus Overheadmit-
teln oder, falls diese nicht ausreichen, aus 
���
����������'()�������� 	��� &�����
������
Uns ist klar, dass ein solches Vorhaben nicht 
einfach wäre. Ein leider prägendes Merkmal 
im Wissenschaftsbetrieb auch unserer Uni-
versität, die unsäglichen Fakultäts-, Instituts- 
und Lehrstuhlegoismen, also die durch diese 
Organisationsstruktur beförderte und daher 
leider weit verbreitete Unfähigkeit zu Koope-
ration oder Solidarität, steht dem entgegen.
Mit anderen Worten: Die nötigen Maßnah-
men kann man durchaus als Kulturwan-
del bezeichnen. Das wäre schmerzhaft, 
ist aber vielleicht ein Erfolg versprechen-
der Ansatz. 
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An dieser Stelle sei auf die Bedingungen in 
der freien Wirtschaft verwiesen: dortige For-
schungsabteilungen sind durchaus erfolg-
reich – mit Personal in unbefristeten Vollzeit-
arbeitsverhältnissen!

Der geschilderte Ansatz steht aber unter 
einem großen und (fast) entmutigenden 
Vorbehalt: 
Es müssten zuerst die gesetzlichen/
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ge-
schaffen werden, d.h. Beschäftigungs-
positionen/Beschäftigung in der Drittmit-
telforschung in unbefristeten Arbeitsver-
hältnissen.

Hier ist die Politik (Finanzministerium, 
�������	��������	�� ��� ���� �������� ����
muss schnell und unter Nutzung der 
Sachkenntnis der Universitäten und 
Hochschulen handeln. 

Zum Schluss möchten wir darauf hinwei-
sen, dass für uns in begründeten Einzel-
fällen auch für wissenschaftliches Perso-
nal in Drittmittelprojekten eine unbefristete 
Beschäftigung vorstellbar ist, insbesonde-
re dann, wenn langjährig beschäftigte Wis-
senschaftlerinnen oder Wissenschaftler sich 
����� � �	��� ����� ���� ��� ������ ���������-
����
��
��#���	����

����������������"�����#�����$���������-
nalentwicklung gesprochen. Hier zwingt 
uns die Realität dazu, genau das zu tun.

2.  Nach 12 Jahren ist alles vorbei – 
oder doch nicht?
��
�����	�
�����������	���+��
�������-
sammlungen, zu denen der Personalrat für 
die wissenschaftlich Beschäftigten im ver-
������� ���#
�� �������	��� ������� ����
auf unseren Internetseiten veröffentlichen  
Nachlese /���<''�������
�����������=��
-
�����	�'��=���'��=���=����'���=�����
�'> 
kann man unser Fazit entnehmen:

Gesetzeslage und Rechtsprechung bie-
ten die Grundlage für eine langfristi-
ge Perspektive in aufeinanderfolgenden 
Drittmittelprojekten  -  unter der Voraus-
setzung der rechtskonformen Anwen-
dung des §2 Absatz 2 WissZeitVG. 
Unser Appell: Universitätsleitung, Fakul-
täten und  Personaldezernat stellen sich 
gemeinsam der Verantwortung und er-
möglichen gute wissenschaftliche For-
schung, indem sie engagierten und mo-
tivierten Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern die Gelegenheit geben, 
genau diese Forschung zu betreiben. Der 
WPR ist gern bereit, diesen Prozess nach 
Kräften zu befördern.

Die Novellierung des WissZeitVG hat an die-
ser Stelle keine Neuerungen gebracht. In 
der Begründung unserer Rechtsauffassung 
hatten wir bereits auf die aktuellen Doku-
mente zugegriffen. Die zuletzt gefundene 
Formulierung „die vereinbarte Befristungs-
dauer soll dem bewilligten Projektzeitraum 
entsprechen“ erfüllt die o.g. Voraussetzung 
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der rechtskonformen Anwendung der Dritt-
mittelbefristung. 
@������H�
�����
��	���X�Y���[�	�

�	���
��-
grundlos befristete Beschäftigung nach §2 
Abs. 1 „zur Förderung der eigenen wissen-

���������� ��	� �)�
�����
���� ���������-
rung erfolgt“. Die bereits vorher im Sprach-
��#����� 
�� #���������� \���������-
rungsbefristung“ ist es jetzt also auch dem 
Gesetzestext nach. Ganz unproblematisch 
ist das nicht, und allen Anzeichen nach und 
entsprechend unserer Erfahrungen wird das 
Personaldezernat bei der Auslegung des Be-
�����
�\�������������]����^��_��
�����������
lassen. Die Vermeidung des Risikos, im Er-
gebnis von  Klageverfahren ungewollte un-
befristete Beschäftigungsverhältnisse be-
gründen zu müssen, hat für den Arbeitgeber 
oberste Priorität. 
Anders gesagt: maximale Risikovermei-
dung für den Arbeitgeber führt zu maxi-
malem Risiko bei der Lebensplanung auf 
Seiten der Beschäftigten. 

Als Personalvertretung für das wissenschaft-
liche Personal ziehen wir aus dem bishe-
���������	����	�
�X�#�����#��
�&�����
������
folgende Schlussfolgerungen: 
• Der Zeitraum der Promotion auf einer 

���
���
�������
��	����	�������
����-
einbarung zur wissenschaftsadäquaten 
_������
��
��������/�_�y_H>�������-
hend abgesichert. 

• Die Promotion in einem aus Drittmitteln 
������������X�#���
��������
�/��
#�
��
��H=+��{���>�
�������#������
��#��
�-

chert sein – durch die Dienstverein-
barung und die Fördergrundsätze der 
DFG. 

• Ein Verbleib an der Universität Rostock 
nach Abschluss der Promotion erfolgt 
„auf eigene Gefahr“. 

• Will sagen: Mit jedem weiteren Jahr im 
Wissenschaftsbetrieb verringern sich 
die Chancen auf den Einstieg in eine 
Tätigkeit außerhalb von Lehre und 
Forschung. 

• Die Chancen auf dauerhafte Beschäfti-
��������	���&�����
����'���	���y�

��-
schaft sind von Anfang an gering. 

• Befristete Förderprogramme wie die 
aktuelle Exzellenzinitiative des Landes 
ändern nichts an dieser Flaschenhals-
Problematik, sie erhöhen die Anzahl der 
Promovierenden und verschieben im 
PostDoc-Bereich die Entscheidung über 
die Lebensplanung nach hinten. 

Im Endbericht über die Exzellenzinitiati-
ve des Bundes wird festgestellt, dass die 
Auswirkungen auf den wissenschaftli-
chen Nachwuchs eindeutig negativ sind. 
Er lässt es bei der Beschreibung der Um-
stände nicht an Klarheit fehlen: 

„Die Situation ist insofern nicht ganz frei 
von Zynismus, als die Universitäten im-
���
� 	����� ����������[� 	�

� 
��� �����
große Zahl junger Menschen darauf ein-
��

��$����	�������������������������	���-
sche  Karriere  –  die  produktivsten  Jahre  
ihres  Lebens  auf schlecht  bezahlten und 
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befristeten PostDoc-Stellen zu verbrin-
gen. Vielen ist dabei gar nicht bewusst, 
dass sich in  diesen  Jahren  ihre  Vermit-
telbarkeit  in  den  nicht-akademischen  
Arbeitsmarkt  dramatisch verschlechtern 
kann. Was prima vista für die Universi-
täten durchaus vorteilhaft scheint, ist je-
denfalls  ethisch  problematisch  und  birgt  
auch  die  Gefahr,  dass  es  nicht  un-
bedingt  die vielbeschworenen  „besten  
Köpfe“  sind,  die  sich  auf  dieses  Va-
banquespiel  einlassen.“*

_���	��
�������������	��)

���������
�����
im Fazit der Personalversammlungen ent-
haltenen Appell an Universitätsleitung, Fa-
kultäten und  Personaldezernat erweitern: 

Jede einzustellende Wissenschaftle-
rin und jeder einzustellender Wissen-
schaftler im PostDoc-Bereich hat ein 
Anrecht auf Klarheit über die eigene 
Perspektive. In verbindlichen Abspra-
chen müssen die  Aussicht auf und die 
Bedingungen für eine dauerhafte Bin-
dung an die Universität festgehalten 
werden. 
Und wenn es diese Perspektive nicht 
gibt, muss das auch deutlich gesagt 
werden! 

Unser Ansatz entspricht der Feststellung der 
internationalen Experten im Endbericht zu 
Exzellenzinitiative:  
„Dabei  geht  es  nicht  darum,  jeder  und  je-
dem  eine  lebenslange  Anstellung  im Uni-

versitätssystem  zu  garantieren.  Aus  der  
Sicht  des  wissenschaftlichen  Nachwuch-
ses  ist aber  eine  frühe  Entscheidung  darü-
ber  wichtig,  ob  für  eine  Person  grundsätz-
lich  die Perspektive  für  eine  unbefristete  
/��

��
��������>��X�
����������}�
���������	��
welche Leistungen dafür zu erbringen sind. 
In einem funktionierenden Tenure-Track-
System werden Stellen  thematisch  breit  in-
ternational  ausgeschrieben  und  nach  Kri-
terien  und  Verfahren besetzt,  welche  ähn-
lich  sind  wie  bei  einer  externen  Berufung.  
Die  Entscheidung  über  die Verstetigung der 
Anstellung erfolgt auf Basis von zu erbrin-
genden Leistungen, die zu Beginn der An-
stellung ausgehandelt werden.“* 
*Beide Zitate aus: „Internationale Expertenkommission zur 
Evaluation der Exzellenzinitiative, Endbericht, Januar 2016, 
S. 26

Am Ende kommen wir zur gleichen Feststel-
lung wie im ersten Beitrag: In letzter Zeit 
���	�� ������� )#��� +��
����������������
��
����������������������
�	���(��������	�-
zu, genau das zu tun. 
Dazu gehört die Erarbeitung von klaren, 
für alle Akteure nachvollziehbaren Hand-
lungsrichtlinien, die dann auch konse-
quent angewandt werden.

PS 
Kurz vor Redaktionsschluss erhielten wir die 
Information, dass das Personaldezernat un-
ter Verweis auf das novellierte WissZeitVG 
die Verlängerung der Verträge von wissen-

���������� ����
�������� ����������[� ��
#�-
sondere und pauschal  in zentralen Einrich-
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tungen, Stabsstellen und der Verwaltung. 
Dazu wäre Folgendes zu sagen:
1. Die zugrunde liegende Interpretation der 
neuen Regelungen im WissZeitVG ist kor-
rekt und, sobald das Gesetz in Kraft tritt, bin-
dend.
2. Auch nach der bisherigen Rechtslage ist 
in den meisten der betroffenen Fälle die Be-
fristung nach §2 Absatz 1 WissZeitVG  zwei-
felhaft. Laut Rechtsprechung ist die Zuge-
hörigkeit der Beschäftigten zum wissen-

���������� +��
����� ��� 	��� ���������� 	�
�
WissZeitVG der entscheidende Aspekt. 
3. Am Beispiel des Bereichs „wissenschaftli-
che Weiterbildung“ zeigt sich ein Geschäfts-
modell, dass auf der missbräuchlichen Aus-
nutzung der Beschäftigungskategorie „wis-


��
��������� ����
�����]� #����[� �	���
anders ausgedrückt, auf prekärer Beschäfti-
gung. Die Universität tut gut daran, sich von 
derartigen Modellen zu trennen.
~�� ���� #����������� "�
���������� #���	���

��������#����������	�/���)���>���������-
ne Schuld in einer existentielle Zwangsla-
ge. Die Universität muss ein faires Verfahren 
��	��[� ��� ����� ���)���	� %���� ���� #����-
lichen und persönlichen Umorientierung zu 
geben. Die Novelle des WissZeitVG ist nicht, 
wie angekündigt, zum 1. März in Kraft getre-
ten. Das entstandene Zeitfenster muss ge-
nutzt werden, um Verlängerungen nach al-
tem Recht abzuschließen.

Marika Fleischer, AG Öffentlichkeitsarbeit
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Nachgefragt bei……
Sophia Rohloff

Seit wann sind Sie Werkstattleiter und 
Ausbilder in der Physik?

Ich bin seit 1994 in der Werkstatt der Physik 
tätig und bin seitdem für den Ausbildungsteil 
des CAD-Zeichnens und der CNC-Program-
mierung der Feinwerkmechaniker-AZUBIS 
der Universität zuständig. 2010 wurde mir 
die Feinwerkmechaniker-Ausbildung über-
geben und 2011 die Leitung der Werkstatt 
übertragen.  

Was sind Ihre Hauptaufgaben dort?

Meine Aufgaben umfassen die Auftragsan-
nahme, die Arbeitsvorbereitung und die Ko-
ordination der Arbeitsaufgaben. Im Einzel-

nen werden von mir die gewünschten Bau-
teile oder Baugruppen fertigungsgerecht 
)#����#�������	�������������������=�X������
konstruiert. Ich überarbeite oder fertige die 
Werkstattzeichnungen und erstelle CNC-
Programme mit einer CAM-Software. Es fol-
gen die Material- und Werkzeugbestellung 
sowie die Aufgabenbesprechung mit den 
Kollegen. 
Diese Position beinhaltet die ständige An-
passung und Weiterentwicklung der Kom-
petenzen der Werkstatt und die Weitergabe 
dieser an die nächste Generation.

Wie viele Auszubildende haben Sie schon 
ausgebildet?

Ich habe aufgrund der neuen bedarfsorien-
tierten Ausrichtung der Ausbildung leider 
erst einen Feinwerkmechaniker über die ge-

�������������#���������������������������
Christian Timm hat seine Ausbildung mit 
sehr guten Ergebnissen als 1.Landessie-

Frank Richter, 
Ausbilder und Werkstattleiter 
im Institut für Physik 
in der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät.
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Was würden Sie gern an der Universität 
Rostock bezüglich der Ausbildung verän-
dern?

Die Universität bietet den Azubis hervorra-
gende Bedingungen für eine qualitativ sehr 
hochwertige Ausbildung mit einer ausge-
zeichneten Organisation und sehr engagier-
ten Ausbildern. Ich würde mir wünschen, 
dass die Berufsausbildung auf höheren Ebe-
nen ebenfalls als Bildungsauftrag der Uni-
versität angesehen wird und eine größere 
X���������������
����������#�������

Ihr Lebensmotto ist….?

„Das Leben bewegt sich sehr, sehr schnell. 
Wenn du nicht gelegentlich anhältst und 
Dich umschaust, könntest Du es verpassen.“  
Ferris Bueller

��������������������	������������<
���<''������
������=��
�����	�'	�
=
��
�����'������
�����'����
����'

Sophia Rohloff, NPR

ger im Leistungswettbewerb des Deutschen 
���	����
� ���~� �#
����^��� ������� ��	�
hat sogar erfolgreich am Praktischen Leis-
����
����#����#�	������	����
{����	�����
Bundesebene teilgenommen. Ich freue mich 
auf den Ausbildungsstart eines weiteren 
Feinwerkmechaniker-AZUBIS im Septem-
ber dieses Jahres.

Was sagen Sie zur allgemeinen Entwick-
lung der Ausbildung an der Universität 
Rostock?

Ich bin mir nicht sicher, wie ich die jüngste 
Entwicklung zu einer bedarfsorientierten Be-
rufsausbildung werten soll. Es ist sicher ein 
großer Vorteil, den jungen Menschen nach 
erfolgreichem Abschluss der Ausbildung, 
ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis 
an der Universität anbieten zu können. An-
dererseits hat dadurch die Zahl der Ausbil-
dungsplätze, bei einem der größten Arbeit-
geber Rostocks, in den letzten Jahren stark 
abgenommen. 
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Lass mich doch meckern – meine 
Sache!!!

Soziale Netze mit arbeitsrechtlichen Folgen
Erik Schreiber, AG Datenschutz

Ich erinnere mich noch genau an den Tag, 
als ich in einem Post in irgend so einem un-
nützen Blog etwas über mich fand. Jemand 
hatte mich verunglimpft! In unfairster Wei-
se, die weder der Wahrheit entsprach noch 
selbst irgendwelche Grundlage hatte. Mein 
Blutdruck stieg und meine Fäuste ballten 
sich… Ich war verärgert – höchst verärgert! 
Und ich habe über adäquate Maßnahmen 
nachgedacht… Umgangssprachlich: Rache!

So sieht es im Privaten aus. Aber soziale 
@����� ������ 	�� {�� ����� ������ &������-
men nutzen sie zur Selbstdarstellung und 
Kundenbindung. Und wenn ich Geschäfts-
kontakte aufnehmen möchte oder einen neu-
en Job suche, dann schaue ich als erstes, 
was das Internet über diese Firmen preis-
gibt. Und wohl jeder weiß, dass dann neben 
seriösen Seiten und der Eigenpräsenz mas-
senweise Gerüchte und Geschwätz von di-
versen sozialen Netzen in den Suchergeb-
nissen auftauchen… Facebook, XING, Stu-
diVZ, Twitter und Co – Sie sammeln unsere 
Äußerungen, unsere Emotionen, private Ur-
teile, Mutmaßungen, Intimitäten und was 
���� ������ $� ��	� #������ 
��� ����� �����-
schiedslos der Welt an!

Gemeinschaftsmarke EU 013008834, Twitter Inc.

Also müssen wir uns alle Medienkompetenz 
aneignen und uns genau überlegen, was 
wir preisgeben. Und das vergessen wir lei-
	���������������&�	�{�	��[�	����
� ������
-
siert, kann dann unsere geistigen Ergüsse 
lesen und die Urlaubsbilder anschauen… 
Und wenn ich sorgfältig war und es nicht je-
	��������#���#��$���
�
����
[��������	���
sich ein anderer, der es leichtfertiger hand-
habt und es taucht trotzdem irgendwo im In-
ternet auf. Und Firmen wie Facebook analy-
sieren das penibel und bauen darauf ihr Ge-
schäftsmodell auf… 

Was aber, wenn der Bereich der eigenen Ar-
beit betroffen ist? Ist das einfach nur mei-
ne Privatsache?! Ein rechtsfreier Raum? Der 
Gesetzgeber sagt in vielen Fällen: „Nein“. Es 
können sich aus meinen privaten Äußerun-
gen durchaus arbeitsrechtliche Konsequen-
zen ergeben. Dazu sollen ein paar Aspek-
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te folgen:
Bei Äußerungen über meinen Arbeitgeber 
– auch bei sozialen Medien wie Facebook 
und Co - gelten die allgemeinen Richtlinien 
zur Meinungsäußerung von Arbeitnehmern. 
Zwar gibt es das grundgesetzliche Recht auf 
freie Meinungsäußerung. Jedoch: „Zu den 
+Y����������
�X�#��������
��������
�	�-
bei nach § 241 Abs. 2 BGB, auf die geschäft-
lichen Interessen des Arbeitgebers Rück-
sicht zu nehmen und sie in zumutbarem 
Umfang zu wahren (BAG, 05.11.2009, EzA 
"H"������������@�����>�]�/�XH����������
����������[�X��<� �� ��� �~~'��>�� ����X�#���-
geber muss beispielsweise unwahre Tatsa-
chenbehauptungen wie üble Nachrede oder 
"����	�������� /\���
���
���	��][� �#	�>�
nicht hinnehmen. Als rechtliche Konsequenz 
kann sogar eine fristlose Kündigung ange-
messen sein. Dagegen sind Meinungsäu-
ßerungen und Werturteile zulässig. Auch 
spielt der Rahmen, in dem die Kritik am Ar-
beitgeber geäußert wird, eine Rolle. Sach-
liche, interne Kritik ist immer zulässig und 
darf vom Arbeitgeber nicht arbeitsrechtlich 
verfolgt werden, öffentliche wird gerichtlich 
strenger gehandhabt (selbst Foren mit Lo-
�������������
����������>���
���������
�����X��-
gemeinen auf Einzelfallentscheidungen hin-
aus. Und will man sehenden Auges in diese 
Falle tappen?!

Ein Beispiel: Ein Azubi verunglimpfte seinen 
Arbeitgeber unter der Facebook-Rubrik „Ar-
beitgeber“ als „menschenschinder & aus-
beuter“, der ihn als „Leibeigener“ halte und 

für den er „daemliche scheisse fuer mindest-
����=�����]�����	����/�#	�>����
��XH������
sah diese ausfälligen Äußerungen als aus-
reichenden Grund für eine fristlose Kündi-
gung an, obwohl der Arbeitgeber nicht na-
mentlich genannt wurde. Allerdings würden 
Freunde und Kollegen des Azubis auch so 
wissen, um wen es sich handele. 

Gemeinschaftsmarke EU 005818604, StudiVZ Limited

Grobe Beleidigungen des Arbeitgebers sind 
ebenso unzulässig, wie die von Vorgesetz-
ten und Kollegen. In einer Klage vorm Ar-
beitsgericht Duisburg ging es beispielswei-
se um die „Fristlose Kündigung wegen gro-
ber Beleidigung des Arbeitgebers oder von 
Kollegen in Facebookeinträgen“ (ArbG Duis-
#���[�&�����������������[�X��<�������~�'��>��
Auch wenn es sich schwer liest, hier ein-
mal die lehrreichen amtlichen Leitsätze aus 
dem Urteil:

„1. Grobe Beleidigungen des Arbeitgebers 
oder von Kollegen, die nach Inhalt und Form 
zu einer erheblichen Ehrverletzung des Be-
troffenen führen, können eine außerordent-
liche, verhaltensbedingte Kündigung auch 
ohne vorherige Abmahnung rechtfertigen. 
Dies gilt auch für Einträge in sozialen Netz-
werken wie Facebook und auch dann, wenn 
der Eintrag nur für sogenannte Facebook-
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Freunde und Freundes-Freunde sichtbar ist. 

2. Ein Eintrag bei Facebook stellt eine Ver-
körperung der Erklärung dar, die nachhaltig 
in die Rechte der Betroffenen eingreift. Eine 
schriftliche Äußerung bei Facebook ist daher 
von der Intensität her nicht mit einer wörtli-
chen Äußerung unter Arbeitskollegen im pri-
vaten Kreis zu vergleichen.“

Der Arbeitnehmer hatte Kollegen mit ehrver-
letzenden Äußerungen tituliert als „Speckrol-
len“, „hattet ihr schlechten Sex“, „hat jemand 
euch ins Gehirn geschissen“, „in den Arsch 
zu kriechen“ und „auf ein Klugscheißer tun“, 
worauf der Arbeitgeber ihm fristlos kündigte, 
um seine anderen Arbeitnehmer zu schüt-
zen. Der entlassene Arbeitnehmer hatte al-
lerdings Glück – das Gericht fand eine Ab-
mahnung angemessen: „Entscheidend war 
für die Kammer jedoch im Ergebnis, dass die 
Äußerungen des Klägers nicht ohne Anlass, 

��	���� ���X����������������	���]� /�#	�>�
Auch erfolgte keine namentliche Nennung.
Aber seine Kollegen hatten alles gelesen 
und werden es ihm nicht so schnell verges-
sen…

Noch kurz ein paar weitere „Dummheiten“. 
Natürlich kann auch der Arbeitgeber sich 
die Einträge auf Facebook-Seiten ansehen, 
wenn Vorgänge suspekt erscheinen. Wird je-
mand krank und es liegt ein Verdacht vor, ist 
es sehr schädlich, wenn diese Krankheit auf 
Facebook angekündigt wird. Steht dort bei-
spielsweise „Ab zum Arzt und dann Koffer 

packen“ und es folgen später Urlaubsbilder 
von Mallorca, muss man schon sehr gute 
Gründe vorweisen, um einer fristlosen Kün-
digung wegen vorgetäuschter Krankheit zu 
entgehen. Und man sollte auch nie die „Nei-
der“ vergessen, die so etwas publik machen.

Genauso schwierig wird die Erklärung des 
Arbeitnehmers, wenn beispielsweise eine 
Krankschreibung wegen Bandscheibenvor-
falls vorliegt, aber in der Zeit die frisch An-
getraute über die Schwelle getragen, der 
H�������������#����	����������
���#����
wird. Werden hier Fotos mit nachverfolgba-
rem Datum gepostet, so kann durchaus die 
������ ���� 	��� +Y���[� 	��� H���
���
��-
folg nicht zu gefährden und an der Wieder-
herstellung der Arbeitsfähigkeit mitzuwirken, 
aufkommen und zu fristloser Kündigung füh-
ren. Allerdings hat theoretisch der Arbeitge-
ber ja keine Kenntnis von der Ursache der 
Krankschreibung…

Es lauern also einige arbeitsrechtliche Fall-
stricke im Umfeld der sozialen Medien. Lie-
be Kollegen, überlegt Euch immer sorgfältig, 
was Ihr einstellt und wem Ihr Zugriff gestat-
tet. Insbesondere bei Verunglimpfungen und 
Beleidigungen ist zu Vorsicht zu raten!

Damals - als ich selbst betroffen war von der 
um sich greifenden Geschwätzigkeit im Netz 
- da habe ich ein paar Mal durchgeatmet. 
Der einbezogene Personenkreis war weit 
weg von meinem üblichen – tut es mir also 
weh, wenn Wildfremde schlechtes über mich 



14 Infoheft 1/2016

„Sie müssen abnehmen“ - ein Rückblick
Jutta Türr

Das neue Jahr ist schon wieder fast 3 Mona-
te alt und mit ihm auch die guten Vorsätze.
Bei einigen von Ihnen wird, wie auch bei mir, 
ein guter Vorsatz gewesen sein: 
„Ich nehme im neuen Jahr ab!“
Diesen Vorsatz habe ich zu Beginn eines je-
den Jahres, um dann am Ende festzustel-
len: „Er eignet sich auch wieder gut für das 
nächste Jahr!“
Da es schon einige Jahre mit besagtem Vor-
satz nicht so klappt, habe ich in diesem Jahr 
beschlossen, mal etwas anders zu machen. 

Es gibt ja immer wieder neue Trends und Er-
kenntnisse und so habe ich mir erst einmal 
Bücher zu für mich neuen Konzepten be-
sorgt und auch gelesen. 
Dabei wurde mir bewusst, dass sich sehr viel 
auf diesem Gebiet in den letzten 25 Jahren 
geändert hat und es war ein guter Anlass, 
�������)#���	���������������	��������������
Auffassungen zum Thema Abnehmen nach-
zudenken. Dabei meine ich nicht all die Diä-
ten und Abnehmkuren, die in Zeitungen und 
Internet als die jeweils einzig richtigen ange-

Siehe dazu weiterführend auch Artikel Com-
��������	�X�#������X��'����<�
„Ungeahnte Nebenwirkungen – Facebook 
und Arbeitsrecht“ von Fr. DR. Elina Krause, 

Gemeinschaftsmarke EU 010782597, Facebook Inc.

Erik Schreiber, AG Datenschutz

denken? Und wem nützt es etwas, wenn ich 
��������Y�����	���(�	������������"����
räche und mich um die Demontage eines 
anderen bemühe?! Es würde wohl eher das 
Gegenteil bewirken und ich handelte mir wei-
tere Probleme ein! Ich beschloss für mich, 
dass es das nicht wert sei. Aber ich habe 
mir den Vorgang sehr sorgfältig abgespei-
chert – man weiß ja nie, wozu man das noch 
verwenden kann… Vielleicht muss ich jene 
Person mal höchst richterlich unglaubwür-
dig machen oder vor ihren Freunden verun-
glimpfen… 

Und mein Verdacht ist ja sowieso: 
Das Internet vergisst nie!!! Mit ein bisschen 
�)���
������
������	������X�	���
����������
ist einfach zu naiv… 
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priesen werden, z.B. „4 kg in einer Woche 
���������������]����
�����������{�������
nicht mehr hinterher.
Als ich 1990 zur Kur fuhr, auch damals schon 
nicht ganz schlank, bekam ich pro Woche ei-
nen Reistag verordnet. Das hieß: morgens, 
mittags, abends jeweils ein Kompottschäl-
chen mit trockenem, gekochten Reis, mit-
tags gab es noch etwas Obst dazu. 

Das in dem großen Speisesaal zu essen, 
wo alle ihre Mahlzeit bekamen, war schon 
eine Zumutung, aber schlimmer waren die 
Stunden nachmittags und abends, wenn der 
���������	�	���X���������
������������-
be mich meistens mit Fruchtsäften über den 
Abend gerettet, andere fand man in den um-
liegenden Restaurants wieder.

In den nächsten Jahren änderte sich dies. 
Zunächst musste man zu einer Diätassis-
tentin. Von dieser bekam man einen farbi-
gen „Punkt“ zugewiesen, der dann auch am 
Essensplatz lag und aussagte, welche „Di-
ät“ man bekam, denn außer Schmalkost gab 
es auch noch Diät für Magen und Diabetiker.
Morgens und abends gab es Buffet, natür-
lich getrennt für „Normale“ und „Diät“. Sie 
wurden im Essenssaal so weit auseinander 
aufgebaut, wie es nur ging und in der Mit-
te stand die Diätassistentin und passte auf, 

dass auch niemand „aus Versehen“ das fal-

��� "������ ��
���������X�
� \�������]� 	�
�
Mittagessens ist mir bis heute eine Rosen-
kohlsuppe in Erinnerung, eine Gemüsebrü-
he, in der vier Rosenkohlköpfchen schwam-
men.
Weiter ging es mit „naturbelassen“- kochen. 
�������������������������H���
���������-
�
�� ���� \���^��]� ��^��� X�^��[� 	�

� 	���
Fisch nach nichts schmeckte, sah die So-
ße durchsichtig und glibberig wie Tapeten-
kleister aus und vermutlich schmeckte sie 
auch nicht besser. Da nur sehr zurückhal-
tend mit Salz, Zucker und Pfeffer gewürzt 
wurde, schmeckte alles fade. Wahrschein-
lich wollte man uns das Essen einfach nur 
vergällen.
Die Buffets hatten es jetzt auf einen gemein-
samen Tisch geschafft, auf der einen Seite 
das für „Normalkost“, auf der anderen Seite 
das für  „Diät“. Die Diätassistentin stand im-
mer noch auf ihren Posten im Essenssaal. 
Eine Neuerung war: man sollte 5 kleine 
Mahlzeiten am Tag essen, und so gab es zu 
	���������������������������%��
���-
mahlzeiten.
Als ich vor vier Jahren das letzte Mal zur Kur 
war, hatte sich einiges geändert. Man muss-
te zwar immer noch zur Diätassistentin, aber 
man konnte zu Mittag frei zwischen 4 Gerich-
ten wählen: Vollkost, leichte Vollkost, Schon-
kost, vegetarisch.
Es passte auch niemand mehr auf! Auf 
den Buffets stand an jeder Olatte und jeder 
Schüssel die Kalorienzahl für 1 Portion und 
diese war auch gleich als Beispiel daneben 
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gestellt. Man war jetzt selbst verantwortlich. 
Das Essen schmeckte auch. Es gab auch 
wieder nur drei Mahlzeiten, weil das „zwi-
schendurch Essen“ ja nicht wirklich gut ist. 
X�^��	�����	�����	�������������[�#���	�-
nen man satt wird, besser, als 5 kleine und 
	����������������������#���
Allerdings waren die Scheiben Brot, der Auf-
schnitt und der Käse so dünn, dass mich das 
immer an das plattdeutsche Gedicht vom 
Schusterjungen erinnert:

„Ja, Meister, ja, ich sah  so nipp als har ich 
en Brill up miene Näs, ich sah dat Brot all 
dürch den Käs.“
Ich habe es in den letzten Jahren ver-
sucht mit weniger Essen, mit Salat, weniger 
Fleisch, weniger Fett, mit Sport. Ich habe es 
nicht geschafft, abzunehmen.

In den jetzt gelesenen Büchern, habe ich Sa-
chen gefunden, die ich wahrscheinlich  in all 
den Jahren falsch gemacht oder nicht be-
achtet habe. Vielleicht hilft ja ein neues Kon-
zept, vielleicht sind es aber auch nur neue 
����	
[�	�����������������{��������������-
grund steht jedenfalls immer: man nimmt nur 
ab, wenn man mehr Kalorien verbraucht als 
man zu sich nimmt. Und Sport zu treiben, ist 
immer eine gute Idee
Und wenn dann im nächsten Jahr wieder die 
guten Vorsätze dranne sind ...
na, mal sehen.

Jutta Türr, SBV
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Vollversammlung der Schwerbehin-
derten der Universität

Jutta Türr

Am 13. Januar fand in diesem Jahr die Voll-
versammlung der Schwerbehinderten der 
Universität Rostock statt.
Im Vorfeld gab es Terminschwierigkeiten bei 
������ ��
��[� ���������� �~� ��	� 	��� ��-
tegrationsamt. Da wir diese Versammlung 
schon aus ähnlichen Gründen im Dezember 
verschoben haben, wollten wir diesen Ter-
min nicht wieder verschieben.
Die Vertrauensfrau der Schwerbehinderten, 
Frau Jutta Türr, hielt den Tätigkeitsbericht 
über die Jahre 2014 und 2015.

• Vorstellung der im November 2014 
gewählten Mitglieder

• Überblick über Vorgehen bei Einstel-
lungsverfahren und Berufungen

• Aufgaben und Beteiligungen der SBV
• Zusammenarbeit mit den anderen Per-

sonalvertretungen der Universität
• Ziele und Wünsche

Frau Radtke, Referatsleiterin D4.1 und 
Schwerbehindertenbeauftragte des Arbeit-
gebers gab einen Erfahrungsbericht über 
die Arbeit der Universität mit Schwerbehin-
derten und über die erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit dem Integrationsamt.
+
���
�����	���������������	����
����-
nen zu eingeschränkter Leistungsfähigkeit 

��	� 	����� ��� ���Y������ �)���[� 	�� ��	�-
re Beschäftigte zusätzliche Arbeit überneh-
men.
An 2 Beispielen aus unterschiedlichen Be-
reichen der Universität zeigte Frau Radtke 
die erfolgreiche Zusammenarbeit der Uni-
versität mit dem Integrationsamt auf. Das In-
���������
�����������"��	���X�#�����#����-
nanziell unterstützen und somit helfen, den 
Arbeitsplatz für den Schwerbehinderten zu 
erhalten. Dabei ist es aber wichtig, dass An-
spruchshaltungen aufgebrochen werden 
und dass das Verständnis zwischen beiden 
������[�#���	���"�
�����������������	�����
und den betroffenen Vorgesetzten und Kolle-
gen, hergestellt und ausgebaut wird.

Der dritte Punkt war ein Vortrag über den 
Umgang mit Stress.
Frau Türr sprach darüber, was Stress eigent-
lich ist und welche positiven Aspekte von 
Stress es gibt und wie sich Dauerstress ne-
gativ auswirken kann. Negativer Stress kann 
nur bekämpft werden, wenn man die Stres-
soren kennt, wenn man die eigene Belast-
barkeit einschätzen kann und wenn man gu-
te Stressbewältigungsstrategien kennt.

Als Umrahmung gab es Kaffee, Tee, Obst 
und selbstgebackenen Kuchen.
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Die Veranstaltung war sehr gut besucht und 
viele nutzen sie, um sich mit anderen und mit 
der SB-Vertretung auszutauschen.
����_����������	�����������	�����������
��-
ten der Schwerbehindertenvertretung.

���<''�������=��
�����	�'

�������'������������#����������'

����#���	�����=����������'

Jutta Türr, SBV

Einladung zur Personalversammlung 
des NPR

����������
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Die Personalvertretungen 
der Uni Rostock

wünschen Ihnen ein frohes Osterfest!

Kurzmeldungen:
• Tarifvertrag: Entgelterhöhung ab 1. März 2016 um 2,3%
• Neue Tarifverhandlungen im kommenden Jahr - das Ergebnis hängt auch von Ihrem 

Engagement ab!
• Finanzamt besteht auf 19% MwSt auf Mensaessen für Beschäftigte
• In einem Jahr sind Personalratswahlen - haben Sie schon einmal über eine Kandidatur 

nachgedacht?



��������������������	�������������������������	�����������������
auf den Internetseiten der Personalvertretungen unter:
�������
�����������=��
�����	�
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